




 

Alte Nr. 124 

1460 Oktober 29 („in crast. b. Symonis et Jude ap.“) 

Vor den Xantener Schöffen Over und Schoenre bekundet Loiff ingen Gaedem, dass 

er von dem Haus und Erbe, das er von Johann Bollert gekauft hatte (vergleiche die die 

Urkunde vom 27. Oktober 1460 sowie die andere Urkunde vom 29. Oktober 1460), 

den unmündigen Kindern des Johann namens Jenneken und Lijsken für deren Anteil 

an dem Haus drei goldene geldrische Reitergulden zahlen solle, sobald diese mündig 

geworden wären. Bis dahin solle er ihnen jährlich eine Rente von 20 Pfennigen zahlen. 

Als Sicherheit verpfändet er das angekaufte Haus. 

Original, Pergament mit Schöffenamtssiegel 


